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RS OGH 1981/6/11 13Os31/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1981

Norm

StGB §19

Rechtssatz

Eine Bedachtnahme auf eine andere (hier nach dem FinStrG) unter einem auferlegte Geldstrafe liefe auf eine

unvertretbare Begünstigung des kriminell tiefer verstrickten Rechtsbrechers gegenüber dem weniger involvierten

Täter hinaus.
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